
  

Verordnung zur Festlegung der Beitragssätze in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV-Beitragssatzverordnung – GKV-BSV) 

A. Problem und Ziel 

Zum 1. Januar 2009 wird der Gesundheitsfonds eingeführt. Die Krankenkassen bestim-

men von diesem Zeitpunkt an nicht mehr selbst über die Höhe der Beitragssätze für ihre 

Mitglieder und deren Arbeitgeber. Der Beitragssatz ist einheitlich für alle Krankenkassen 

mit Ausnahme der landwirtschaftlichen Krankenkassen von der Bundesregierung festzu-

legen. 

B. Lösung 

Nach Auswertung der Ergebnisse des beim Bundesversicherungsamt gebildeten Schät-

zerkreises wird der Beitragssatz bundeseinheitlich festgelegt.  

Er wird so bemessen, dass die voraussichtlichen Beitragseinnahmen zusammen mit dem 

Bundeszuschuss, der im Jahr 2009 4 Mrd. Euro betragen wird, und den voraussichtlichen 

sonstigen Einnahmen des Gesundheitsfonds, ausreichen, um die voraussichtlichen Aus-

gaben der gesetzlichen Krankenversicherung zu decken.  

C. Alternativen 

Keine. 

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte 

1. Gesetzliche Krankenversicherung 

Der gesetzlichen Krankenversicherung entstehen durch die Anhebung des paritätisch 

finanzierten einheitlichen Beitragssatzes im Vergleich zum bisherigen durchschnittlichen 

allgemeinen Beitragssatz ab dem Jahr 2009 isoliert betrachtet Beitragsmehreinnahmen in 

Höhe von rund 6 Mrd. Euro. Zusammen mit der Anhebung des Bundeszuschusses von 

2,5 auf 4 Mrd. Euro und unter Berücksichtigung der erwarteten Mehreinnahmen, die ins-

besondere aus einem Anstieg der Löhne und Renten resultieren, ergeben sich für die 

gesetzliche Krankenversicherung damit geschätzte Mehreinnahmen in einer Größenord-

nung von ca. 11 Mrd. Euro. Mit den voraussichtlichen Einnahmen können im Jahr 2009 

die voraussichtlichen Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung vollständig finan-



  

ziert werden. Gedeckt werden auch die voraussichtlichen Aufwendungen zum vierjährigen 

Aufbau einer Liquiditätsreserve für den Gesundheitsfonds. 

2. Finanzielle Auswirkungen für Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen 

a. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand  

Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungsträger werden als Arbeitgeber durch 

die Erhöhung des allgemeinen Beitragssatzes belastet. Für den Bund ergeben sich durch 

die Anhebung des allgemeinen Beitragssatzes in Höhe von 0,6 Prozentpunkten gegen-

über dem bisherigen durchschnittlichen allgemeinen Beitragssatz der gesetzlichen Kran-

kenversicherung geschätzte Mehrausgaben von 15 Mio. Euro im Jahr. Bei Ländern und 

Gemeinden liegen die entsprechenden Mehrausgaben bei 145 Mio. Euro.  

 

Darüber hinaus wird der Bund mit insgesamt rund 455 Mio. Euro durch die vom Bund zu 

tragenden Beiträge von Beziehern von Arbeitslosengeld II im Bereich des Zweiten Buches 

Sozialgesetzbuch – SGB II (rund 370 Mio. Euro), die Beteiligung des Bundes an der 

knappschaftlichen Rentenversicherung (rund 80 Mio. Euro) sowie durch die Beteiligung 

des Bundes an kleineren Systemen, etwa den Zusatz- und Sonderversorgungssystemen 

und der Alterssicherung der Landwirte (insgesamt rund 5 Mio. Euro), belastet. 

 

In der gesetzlichen Rentenversicherung steigen die Ausgaben in Folge der Anhebung des 

GKV-Beitragssatzes um rund 580 Mio. Euro pro Jahr. Davon entfallen rund 500 Mio. Euro 

auf die allgemeine Rentenversicherung und rund 80 Mio. Euro auf die knappschaftliche 

Rentenversicherung. Letztere werden durch die bereits genannte Beteiligung des Bundes 

an der knappschaftlichen Rentenversicherung gedeckt. Die Mehrausgaben für die Kran-

kenversicherung der Arbeitslosengeld-Bezieher nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch 

(Haushalt der Bundesagentur für Arbeit) belaufen sich auf jährlich rund 95 Mio. Euro. 

 

Zusätzlich entstehen infolge der steuerlichen Abziehbarkeit von Krankenversicherungsbei-

trägen als Betriebsausgaben (Arbeitgeberanteil) bzw. als Sonderausgaben (Arbeitneh-

meranteil) Steuermindereinnahmen in Höhe von 900 Mio. Euro im Jahr 2009. Im Jahr 

2010 steigen diese unter Berücksichtigung der Umsetzung des Urteils des Bundesverfas-

sungsgerichts zur steuerlichen Berücksichtigung von Krankenversicherungsbeiträgen. 

Dem stehen entsprechend geringere Belastungen der Steuerpflichtigen gegenüber. 

 

Gesetzlich Krankenversicherte sind durch die Veränderungen des Beitragssatzniveaus 

insgesamt in gleichem Umfang betroffen wie die Arbeitgeber.  

 



  

Durch die Anhebung des paritätisch finanzierten Beitragssatzniveaus in der gesetzlichen 

Krankenversicherung wird andererseits ermöglicht, in den verschiedenen Sektoren des 

Gesundheitswesens zusätzliches Personal einzustellen oder vorhandenes Personal wei-

ter beschäftigen zu können. Damit sind positive beschäftigungs- und gesamtwirtschaftli-

che Effekte und daraus resultierend sowohl höhere Steuereinnahmen bei Bund, Ländern 

und Gemeinden als auch höhere Beitragseinnahmen in der Sozialversicherung zu erwar-

ten. Diese – im Einzelnen nicht quantifizierbaren – Effekte reduzieren die Belastungswir-

kungen, die in der Wirtschaft sowie bei Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversiche-

rungsträgern als Arbeitgeber entstehen.  

 

b. Vollzugsaufwand 

Durch die Umsetzung dieser Verordnung entstehen keine zusätzlichen Kosten im Verwal-

tungsvollzug. 

E. Sonstige Kosten 

Mit der Festlegung des paritätisch finanzierten einheitlichen Beitragssatzes einhergehen-

de Veränderungen des Beitragssatzniveaus der bei ihnen beschäftigten Arbeitnehmer 

sind von den Arbeitgebern zur Hälfte zu tragen und führen insoweit zu Mehrbelastungen 

der Unternehmen. Die Mehrausgaben entsprechen bei einem Anstieg des Beitragssatzni-

veaus um insgesamt 0,6 Beitragssatzpunkte rechnerisch einer Größenordnung von ca. 

2 Mrd. Euro. Weitere Belastungen für die Wirtschaft und insbesondere auch für mittel-

ständische Unternehmen entstehen mit der Verordnung nicht. 

Gesetzlich Krankenversicherte sind in ihrer Gesamtheit durch die Veränderungen des 

paritätisch finanzierten Beitragssatzniveaus im Jahr 2009 insgesamt in ähnlichem Umfang 

betroffen wie die Arbeitgeber.  

Aus dem Anstieg des paritätisch finanzierten Beitragssatzes ergeben sich unter Berück-

sichtigung der steuerlichen Absetzbarkeit erhöhter Krankenversicherungsbeiträge als er-

höhte Betriebsausgaben – auch wegen des im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt ge-

ringen Umfangs der finanziellen Belastungen – isoliert betrachtet allenfalls geringe, nicht 

quantifizierbare  Auswirkungen auf das allgemeine Preisniveau und das Verbraucher-

preisniveau. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass es bei Beibehaltung des bisherigen 

Systems kassenindividueller Beitragssätze aufgrund von Ausgabenanstiegen der gesetz-

lichen Krankenkassen, die über die Einnahmensteigerungen hinausgehen, zu einem ähn-

lichen Anstieg des durchschnittlichen Beitragssatzniveaus gekommen wäre. Außerdem 

ergeben sich unter Berücksichtigung der zeitgleich mit der Festlegung des einheitlichen 



  

Beitragssatzes zum 1. Januar 2009 vorgesehenen Absenkung der Beitragssätze zur Ar-

beitslosenversicherung um 0,5 Prozentpunkte keine relevanten Mehrbelastungen der 

Wirtschaft und der Arbeitnehmer, die zu einer Veränderung beim Preisniveau – insbeson-

dere beim Verbraucherpreisniveau – im Jahr 2009 führen könnten. 

F. Bürokratiekosten 

Informationspflichten für Bürger, Unternehmen oder Verwaltung werden weder eingeführt 

noch abgeschafft. 



  

Verordnung zur Festlegung der Beitragssätze in der gesetzlichen 
Krankenversicherung 

(GKV-Beitragssatzverordnung – GKV-BSV) 

Vom [Datum der Ausfertigung] 

Auf Grund des § 241 Abs. 2 und des § 243 Abs. 3 des Fünften Buches Sozialgesetz-

buch – Gesetzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 

1988, BGBl. I S. 2477, 2482), von denen § 241 Abs. 2 durch Artikel 1 Nr. 159 Buchsta-

be b und § 243 Abs. 3 durch Artikel 1 Nr. 162 des Gesetzes vom 26. März 2007 (BGBl. I 

S. 378) eingefügt worden sind, unter Wahrung der Rechte des Bundestages nach § 241 

Abs. 3 und 4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch verordnet die Bundesregierung: 

§ 1 

Allgemeiner Beitragssatz 

Der paritätisch finanzierte Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung be-

trägt 14,6 Prozent. Der allgemeine Beitragssatz nach § 241 des Fünften Buches So-

zialgesetzbuch ist der um 0,9 Beitragssatzpunkte erhöhte Beitragssatz nach Satz 1. 

§ 2 

Ermäßigter Beitragssatz 

Der paritätisch finanzierte ermäßigte Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversi-

cherung beträgt 14,0 Prozent. Der ermäßigte Beitragssatz nach § 243 des Fünften 

Buches Sozialgesetzbuch ist der um 0,9 Beitragssatzpunkte erhöhte Beitragssatz 

nach Satz 1. 

§ 3 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. 

Berlin, den… 



  

Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

Nach den §§ 241 und 243 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) in der Fassung 

des Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung – 

GKV-WSG – wird der Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung ab dem 

1. Januar 2009 nicht mehr wie bisher von den Krankenkassen individuell für ihre Mitglie-

der, sondern einheitlich von der Bundesregierung durch Rechtsverordnung festgelegt. 

Dies betrifft sowohl den allgemeinen als auch den ermäßigten Beitragssatz.  

Die Beitragssätze sind nach § 220 SGB V so zu bemessen, dass die voraussichtlichen 

Beitragseinnahmen zusammen mit dem Bundeszuschuss, der im Jahr 2009 4 Mrd. Euro 

betragen wird, ausreichen, um die voraussichtlichen Ausgaben der gesetzlichen Kranken-

versicherung zu 100 Prozent zu decken. Außerdem sind die im Rahmen des Aufbaus 

einer Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds im Jahr 2009 bereitzustellenden Finanz-

mittel zu berücksichtigen. 

Die Schätzungen der voraussichtlichen Ausgaben und Einnahmen der Jahre 2008 und 

2009 beruhen auf Annahmen des nach § 241 Abs. 2 SGB V beim Bundesversicherungs-

amt gebildeten Schätzerkreises, in dem Experten des Bundesministeriums für Gesund-

heit, des Bundesversicherungsamtes und des Spitzenverbandes Bund der Krankenkas-

sen vertreten sind. Dabei wurden die Einnahmen und die Ausgaben des Jahres 2008 so-

wie die Einnahmen des Jahres 2009 einvernehmlich geschätzt. Hinsichtlich der erwarte-

ten Ausgaben des Jahres 2009 wurden die Annahmen vom Spitzenverband Bund der 

Krankenkassen insbesondere im Hinblick auf die erwarteten Zuwächse bei der Kranken-

hausversorgung und der ärztlichen Honorierung des Jahres 2009 nicht mitgetragen.  

Der Schätzerkreis hat im Vorfeld seiner abschließenden Beratungen Experten zu den 

aktuellen und zu erwartenden Entwicklungen der Beitragseinnahmen und der wesentli-

chen Leistungsbereiche angehört. Berücksichtigt wurden die aktuellen Finanzstatistiken 

der gesetzlichen Krankenversicherung – insbesondere die Jahresrechnungsergebnisse 

des Jahres 2007 (Statistik KJ 1) und die vorläufigen Finanzergebnisse des 1. Halbjahres 

2008 (Statistik KV 45). Bei der Schätzung der Einnahmen sind die gesamtwirtschaftlichen 

Eckwerte der Bundesregierung hinsichtlich der Entwicklung der Arbeitnehmer, der Brutto-

löhne und -gehälter sowie der Arbeitslosenzahlen berücksichtigt. Ferner wurden Annah-

men zur voraussichtlichen Entwicklung der Rentenausgaben ebenso wie bereits eingetre-

tene aus den aktuellen Finanzstatistiken der Krankenkassen erkennbare Veränderungen 

oder erwartbare Entwicklungen im Ausgabenbereich (Leistungsausgaben und Verwal-



  

tungskosten) der Krankenkassen berücksichtigt. Dabei wurden die Auswirkungen der Ho-

norarreform im Bereich der vertragsärztlichen Vergütung und die im Entwurf eines Kran-

kenhausfinanzierungsreformgesetzes vorgesehene verbesserte Finanzausstattung der 

Krankenhäuser ebenso berücksichtigt wie zu erwartende überproportionale Ausgaben-

steigerungen bei ärztlich verordneten Leistungen etwa bei Arzneimitteln und häuslicher 

Krankenpflege, die in einem erheblichem Umfang aus Mehrbelastungen durch die demo-

graphische Entwicklung, die Morbiditätsentwicklung der GKV-Versicherten sowie den me-

dizinischen und technischen Fortschritt resultieren und nur zu einem Teil durch die Aus-

schöpfung vorhandener Wirtschaftlichkeitsreserven kompensiert werden können. 

B. Besonderer Teil 

Zu § 1 (Allgemeiner Beitragssatz) 

Der paritätisch finanzierte Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung beträgt 

vom 1. Januar 2009 an 14,6 Prozent. Dies ist der nach § 249 oder § 249a für Arbeitgeber 

und Rentenversicherungsträger maßgebliche Beitragssatz und somit die für die Lohnne-

benkostenberechnung entscheidende Rechengröße. Hinzu kommen wie bisher 0,9 Bei-

tragssatzpunkte, die von den Mitgliedern alleine zu tragen sind. Die Addition ergibt den 

allgemeinen Beitragssatz nach § 241 SGB V. Der Beitragssatz ist so bemessen, dass die 

voraussichtlichen Beitragseinnahmen zusammen mit dem Bundeszuschuss in Höhe von 

rund 4 Mrd. Euro die voraussichtlichen Ausgaben des Jahres 2009 decken. Dabei ist auch 

ein Betrag von 800 Mio. Euro berücksichtigt, der zum vierjährigen Aufbau einer Liquidi-

tätsreserve für den Gesundheitsfonds in einer Größenordnung von 20 Prozent einer Mo-

natsausgabe erforderlich ist sowie zur Deckung der voraussichtlichen Belastungen aus 

der Konvergenzklausel.  

Die bestehende Belastungsverteilung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern bleibt 

aufgrund der Beitragstragungsregelung in § 249 Abs. 1 SGB V erhalten. 

 

Zu § 2 (Ermäßigter Beitragssatz) 

Der paritätisch finanzierte ermäßigte Beitragssatz für diejenigen Versicherungsverhältnis-

se, bei denen kein Anspruch auf Krankengeld besteht und auf die der ermäßigte Beitrags-

satz anzuwenden ist, beträgt vom 1. Januar 2009 an 14,0 Prozent. Hinzu kommen wie 

bisher 0,9 Beitragssatzpunkte, die von den Mitgliedern alleine zu tragen sind. Die Addition 

ergibt den ermäßigten Beitragssatz nach § 243 SGB V.  



  

Die Differenz zwischen dem allgemeinen Beitragssatz in Höhe von 14,6 Prozent und dem 

ermäßigten Beitragssatz von 14,0 Prozent entspricht den erwarteten Krankengeldaufwen-

dungen der krankengeldberechtigten Mitglieder.  

 

Zu § 3 (Inkrafttreten) 

Die Verordnung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. 

 

C. Finanzieller Teil  

1. Gesetzliche Krankenversicherung 

Der gesetzlichen Krankenversicherung entstehen durch die Anhebung des paritätisch 

finanzierten einheitlichen Beitragssatzes im Vergleich zum bisherigen durchschnittlichen 

allgemeinen Beitragssatz ab dem Jahr 2009 isoliert betrachtet Beitragsmehreinnahmen in 

Höhe von rund 6 Mrd. Euro. Zusammen mit der Anhebung des Bundeszuschusses von 

2,5 auf 4 Mrd. Euro und unter Berücksichtigung der erwarteten Mehreinnahmen, die ins-

besondere aus einem Anstieg der Löhne und Renten resultieren, ergeben sich für die 

gesetzliche Krankenversicherung damit geschätzte Mehreinnahmen in einer Größenord-

nung von ca. 11 Mrd. Euro. Mit den voraussichtlichen Einnahmen können im Jahr 2009 

die voraussichtlichen Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung vollständig finan-

ziert werden. Gedeckt werden auch die voraussichtlichen Aufwendungen zum vierjährigen 

Aufbau einer Liquiditätsreserve für den Gesundheitsfonds. 

 

2. Finanzielle Auswirkungen für Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen 

a. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand  

Bund, Länder und Gemeinden werden als Arbeitgeber durch die Erhöhung des allgemei-

nen Beitragssatzes belastet. Für den Bund ergeben sich durch die Anhebung des allge-

meinen Beitragssatzes in Höhe von 0,6 Prozentpunkten gegenüber dem bisherigen 

durchschnittlichen allgemeinen Beitragssatz der gesetzlichen Krankenversicherung ge-

schätzte Mehrausgaben von 15 Mio. Euro im Jahr, die im Rahmen der zur Verfügung ste-

henden Ansätze aufgefangen werden. Bei Ländern und Gemeinden liegen die entspre-

chenden Mehrausgaben bei 145 Mio. Euro. 



  

Aufgrund der vom Bund zu tragenden Beiträge für die gesetzliche Krankenversicherung 

für Bezieher von Arbeitslosengeld II entstehen Belastungen für den Bund im Bereich des 

SGB II in Höhe von rund 370 Mio. Euro pro Jahr. Ebenso wird der Bund durch die Beteili-

gung an der knappschaftlichen Rentenversicherung durch die dort entstehenden Mehr-

ausgaben für die Krankenversicherung der Rentner mit rund 80 Mio. Euro pro Jahr be-

lastet. Zudem entstehen auch in weiteren Bereichen finanzielle Auswirkungen, die sich in 

den Bereichen SGB XII, gesetzliche Unfallversicherung, Künstlersozialversicherung, sozi-

ales Entschädigungsrecht sowie den Zusatz- und Sonderversorgungssystemen auf rund 

40 Mio. Euro jährlich summieren. Von diesen Mehrbelastungen tragen der Bund rund 

5 Mio. Euro, die Länder und Kommunen rund 25 Mio. Euro im Jahr. 

Für den Bund ergeben sich darüber hinaus geringe Mehrausgaben aus der Erhöhung des 

Beitragssatzes im Zusammenhang mit Beitragszuschüssen zur Krankenversicherung 

nach § 35a des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte. Die Mehrausgaben 

werden innerhalb der bestehenden Ansätze aufgefangen. 

Zusätzlich entstehen infolge der steuerlichen Abziehbarkeit von Krankenversicherungsbei-

trägen als Betriebsausgaben (Arbeitgeberanteil) bzw. als Sonderausgaben (Arbeitneh-

meranteil) Steuermindereinnahmen in Höhe von 900 Mio. Euro im Jahr 2009. Im Jahr 

2010 steigen diese unter Berücksichtigung der Umsetzung des Urteils des Bundesverfas-

sungsgerichts zur steuerlichen Berücksichtigung von Krankenversicherungsbeiträgen. 

Dem stehen entsprechend geringere Belastungen der Steuerpflichtigen gegenüber. 

Gesetzlich Krankenversicherte sind durch die Veränderungen des Beitragssatzniveaus 

insgesamt in gleichem Umfang betroffen wie die Arbeitgeber. 

Durch die Anhebung des paritätisch finanzierten Beitragssatzniveaus in der gesetzlichen 

Krankenversicherung wird andererseits ermöglicht, in den verschiedenen Sektoren des 

Gesundheitswesens zusätzliches Personal einzustellen oder vorhandenes Personal wei-

ter beschäftigen zu können. Damit sind positive beschäftigungs- und gesamtwirtschaftli-

che Effekte und daraus resultierend sowohl höhere Steuereinnahmen bei Bund, Ländern 

und Gemeinden als auch höhere Beitragseinnahmen in der Sozialversicherung zu erwar-

ten. Diese – im Einzelnen nicht quantifizierbaren – Effekte reduzieren die Belastungswir-

kungen, die in der Wirtschaft sowie bei Bund, Ländern und Gemeinden als Arbeitgeber 

entstehen.  



  

 

b. Vollzugsaufwand 

Durch die Umsetzung dieser Verordnung entstehen keine zusätzlichen Kosten im Verwal-

tungsvollzug. 

3. Auswirkungen auf andere Sozialversicherungsträger 

In der gesetzlichen Rentenversicherung steigen die Ausgaben in Folge der Anhebung des 

GKV-Beitragssatzes um rund 580 Mio. Euro pro Jahr. Davon entfallen rund 500 Mio. Euro 

auf die allgemeine Rentenversicherung und rund 80 Mio. Euro auf die knappschaftliche 

Rentenversicherung. Letztere werden durch die bereits unter Punkt 2a aufgeführte Betei-

ligung des Bundes an der knappschaftlichen Rentenversicherung gedeckt. Die Mehraus-

gaben für die Krankenversicherung der Arbeitslosengeld-Bezieher nach dem SGB III 

(Haushalt der Bundesagentur für Arbeit) belaufen sich auf jährlich rund 95 Mio. Euro. 

D. Sonstige Kosten 

Mit der Festlegung des einheitlichen Beitragssatzes einhergehende Veränderungen des 

Beitragssatzniveaus der bei ihnen beschäftigten Arbeitnehmer sind von den Arbeitgebern 

zur Hälfte zu tragen und führen insoweit zu Mehrbelastungen der Unternehmen. Die 

Mehrausgaben entsprechen bei einem Anstieg des Beitragssatzniveaus um insgesamt 

0,6 Beitragssatzpunkte rechnerisch einer Größenordnung von ca. 2 Mrd. Euro. Diese Be-

lastungseffekte werden durch die steuerliche Abzugsfähigkeit erhöhter Beiträge zur ge-

setzlichen Krankenversicherung zu einem Teil kompensiert. Weitere Belastungen für Wirt-

schaft und insbesondere auch für mittelständische Unternehmen entstehen mit der Ver-

ordnung nicht. 

Gesetzlich Krankenversicherte sind in ihrer Gesamtheit durch die Veränderungen des 

paritätisch finanzierten Beitragsatzniveaus im Jahr 2009 insgesamt in ähnlichem Umfang 

betroffen wie die Arbeitgeber. Durch die Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungs-

gerichts zur vollen steuerlichen Berücksichtigung der Aufwendungen für eine Krankenver-

sicherung ist ab dem Jahr 2010 für in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherte 

Arbeitnehmer allerdings mit erheblichen Entlastungen zu rechnen. 

Aus dem Anstieg des paritätisch finanzierten Beitragssatzes ergeben sich unter Berück-

sichtigung der steuerlichen Absetzbarkeit erhöhter Krankenversicherungsbeiträge als er-

höhte Betriebsausgaben – auch wegen des im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt ge-

ringen Umfangs der finanziellen Belastungen – isoliert betrachtet allenfalls geringe, nicht 



  

quantifizierbare  Auswirkungen auf das allgemeine Preisniveau und das Verbraucher-

preisniveau. Dabei ist auch  zu berücksichtigen, dass es bei Beibehaltung des bisherigen 

Systems kassenindividueller Beitragssätze aufgrund von Ausgabenanstiegen der gesetz-

lichen Krankenkassen, die über die Einnahmensteigerungen hinausgehen, zu einem ähn-

lichen Anstieg des durchschnittlichen Beitragssatzniveaus gekommen wäre. Außerdem 

ergeben sich unter Berücksichtigung der zeitgleich mit der Festlegung des einheitlichen 

Beitragssatzes zum 1. Januar 2009 vorgesehenen Absenkung der Beitragssätze zur Ar-

beitslosenversicherung um 0,5 Prozentpunkte keine relevanten Mehrbelastungen der 

Wirtschaft und der Arbeitnehmer, die zu einer Veränderung beim Preisniveau – insbeson-

dere beim Verbraucherpreisniveau – im Jahr 2009 führen könnten. 

E. Bürokratiekosten 

Informationspflichten für Bürger, Unternehmen oder Verwaltung werden weder eingeführt 

noch abgeschafft. 

 

F. Gleichstellungspolitische Auswirkungen 

Gleichstellungspolitische Aspekte werden durch die Regelungen zur Festlegung der Bei-

tragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht berührt. 




